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Wahlbeteiligung als Kriterium:
Auswirkungen auf

Krankenkassenbeiträge in Bonn
Bundesamt plant, Wahlbeteiligung in die Verteilung von

Krankenkassenbeiträgen einzubeziehen. Kritik von
Politikern und Experten.

Aktuelle Entwicklungen aus Bonn zeigen, dass das Bundesamt
für Soziale Sicherung plant, die Wahlbeteiligung bei der
Bundestagswahl 2021 in die Berechnungen zur Verteilung von
Geldmitteln für die gesetzlichen Krankenkassen einzubeziehen.
Ein 150-seitiger Entwurf, der der „Bild“ zugespielt wurde, wirft
ernsthafte Fragen und Bedenken hinsichtlich möglicher
finanzieller Konsequenzen auf. Insbesondere könnte dies
Regionen mit einem hohen Anteil an Nicht-Wählern in eine
ungünstige Position bringen, was erhebliche Auswirkungen auf
die Gesundheitsversorgung in diesen Gebieten haben könnte.

Die zentralen Änderungen sehen vor, dass die Wahlbeteiligung
als Kriterium für die Verteilung von Krankenkassenbeiträgen und
Steuermitteln herangezogen wird. Dies würde möglicherweise
dazu führen, dass Bereiche mit niedriger Wahlbeteiligung
financiale Nachteile erfahren. Im Kern könnte diese Maßnahme
als eine Art Strafe für Bürger angesehen werden, die sich an
Wahlen nicht beteiligen. Die AOK Sachsen-Anhalt, vertreten
durch die Sprecherin Anna-Kristina Mahler, bezeichnete diesen
Ansatz als „sachfremdes Kriterium“, was den Schock über die
angedachte Umsetzung verdeutlicht.

Kritik der politischen Akteure



Die politischen Reaktionen auf diesen Vorschlag sind von
erheblichem Unmut geprägt. Tobias Krull, ein CDU-
Landtagsabgeordneter, stellte die griffige Frage in den Raum:
„Erhöhen die betroffenen Kassen ihre Beiträge oder sparen sie
bei freiwilligen Leistungen wie Zahnreinigung oder
Rückenschule?“ Dies stellt die Frage nach der Fairness und den
realen Auswirkungen des Plans auf die Bürger in den Regionen
mit niedrigerer Wahlbeteiligung.

Laut dem Bundesamt gibt es einen „statistisch signifikanten
Zusammenhang“ zwischen der Wahlbeteiligung und der
finanziellen Über- und Unterdeckung auf Kreisebene. Vor diesem
Hintergrund könnte die AOK Sachsen-Anhalt durch die
angepasste Verteilungsmethode mehr als 24 Millionen Euro
verlieren. Ein Verlust in dieser Größenordnung wäre für die
Gesundheitsversorgung in der Region verheerend.

Der Widerstand gegen diese Pläne erstreckt sich über alle
politischen Lager hinweg. Susan Sziborra-Seidlitz von den
Grünen bezeichnet die Berücksichtigung der Wahlbeteiligung als
Verteilungsfaktor als „geradezu absurd“. Diese weitreichende
Kritik zeigt, dass selbst innerhalb der politischen Parteien einer
breiten Basis an Menschen die Idee große Sorgen bereitet. Auch
die AfD äußerte Bedenken zu den Plänen; Ulrich Siegmund
sprach von einer „an den Haaren herbeigezogenen“ Maßnahme,
was die Dringlichkeit des Themas unterstreicht.

Eine endgültige Entscheidung über den Entwurf steht am 30.
September an, und die politische Landschaft beobachtet die
Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit. Ob die finanziellen
Mittel tatsächlich an die Wahlbeteiligung gebunden werden, ist
derzeit noch unklar. Die kommenden Wochen könnten darüber
entscheiden, ob dieser kontroverse Vorschlag Realität wird oder
ob er letztendlich auf dem politischen Tisch bleibt. In jedem Fall
wirft die Diskussion um die Verknüpfung von Wahlen und
Gesundheitsversorgung essentielle Fragen zur
Bürgerpartizipation und zu den Grundprinzipien der sozialen
Sicherung auf.
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